
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/10/21 Ro 2019/15/0185
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.2020

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z6 litb

VwRallg

Rechtssatz

Eine verfassungskonforme Interpretation 4ndet - wie auch jede andere - ihre Grenze im eindeutigen Wortlaut des

Gesetzes (vgl. VwGH 29.9.2011, 2009/16/0261). Wenn in der Bestimmung des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. b EStG 1988 von der

"Zurverfügungstellung eines arbeitgebereigenen Kraftfahrzeuges" die Rede ist, welche dem Anspruch auf

Pendlerpauschale abträglich ist, kann das Zutre@en dieses Ausschlussgrundes nach dem äußersten Wortsinn nicht

schon dann verneint werden, wenn der Arbeitnehmer einen "Kostenbeitrag" (in Höhe des lohnsteuerlichen

Sachbezuges) leistet. Der Begri@ der "Zurverfügungstellung" eines arbeitgebereigenen Kraftfahrzeuges kann unter

Zugrundelegung der ratio des Gesetzes, welche vom Bestehen eines im Dienstverhältnis gelegenen Vorteils ausgeht,

erst dann verneint werden, wenn die Überlassung des Kraftfahrzeuges an den Arbeitnehmer zu Bedingungen erfolgen

sollte, wie sie auch ohne Vorliegen eines Dienstverhältnisses üblich wären. In diesem Fall läge keine bloße

"Zurverfügungstellung", sondern eine Fahrzeugmiete vor.
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